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In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen d.
 
Grässlin GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer █████████████████,
████████████████████████████████████
Registergericht: Amtsgericht Freiburg Register-Nr.: HRB 701299
- Schuldnerin -
|
Die Vergütung und die zu erstattenden Auslagen des vorl. Insolvenzverwalters Rechtsanwalt Stefano Buck,
Eisenbahnstraße 19 - 23, 77855 Achern, wurden festgesetzt. Der vollständige Beschluss und die
Antragsunterlagen können durch Verfahrensbeteiligte auf der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts
eingesehen werden. Gemäß § 64 Absatz 2 InsO sind die festgesetzten Beträge nicht zu veröffentlichen.
Gründe:
 
Die Festsetzung der Vergütung und der Auslagen, einschließlich Umsatzsteuer, erfolgt gemäß Antrag des vorl.
Insolvenzverwalters vom 17.05.2021.
Bei der Festsetzung der Vergütung war von dem der vorläufigen Insolvenzverwaltung unterliegenden
Vermögenswert in Höhe von 5.960.781,47 Euro auszugehen. Auf die Begründung im Antrag wird Bezug
genommen. Der vorläufige Verwalter beantragte zur Normalvergütung in Höhe von 25 Prozent der
Regelvergütung des Insolvenzverwalters einen Zuschlag von 32,51 Prozent zu gewähren. Im einzelnen sei
dieser Zu-schlag für Betriebsfortführung 12,51 Prozent, Arbeitnehmer, Insolvenzgeldvorfinanzierung 10
Prozent, Sanierungsbemühungen 10 Prozent zu gewähren. Der Antrag ist zulässig und begründet. Gem. § 11
InsVV erhält der vorläufige Insolvenzverwalter einen angemessenen Bruchteil der Vergütung des
Insolvenzverwalters. Grundsätzlich wird für den Normalfall einer vorläufigen Insolvenzverwaltung, die die
Inbesitznahme, Verwaltung und Sicherung der Masse umfasst, 25 Prozent als angemessen erachtet. Dieser
Betrag berechnet sich aus der Normalvergütung des Insolvenzverwalters -§ 2 InsVV-. Ein Überschreiten der
Normalvergütung ist gem. § 3 InsVV unter anderem geboten bei den oben aufgeführten Tätigkeiten.Bezüglich
des beantragten Zuschlags für die Betriebsfortführung war Folgendes zu berücksichtigen: Hat die
Betriebsfortführung durch den Verwalter zu einer Vermehrung der Masse und damit zu einer höheren
Regelvergütung des Verwalters geführt, so ist gemäß BGH-Entscheidung vom 24.01.2008 -IX ZB 120/07- der
Wert, um den sich die Masse durch die Unternehmensfortführung vergrößert hat, und die dadurch bedingte
Zunahme der Regelvergütung mit der Höhe der Vergütung zu vergleichen, die ohne die Massemehrung über
den dann allein zu gewährenden Zuschlag erreicht würde. Hinsichtlich der Vergleichsberechnung wird auf den
Vergütungsantrag des Verwalters Bezug genommen. Für diese genannten Tätigkeiten steht dem vorläufigen
Verwalter zur Normalvergütung ein Aufschlag von insgesamt 32,51 Prozent zu. Das entspricht, unter
Hinzurechnung der Regelvergütung von 25 Prozent, 57,51 Prozent der Normalvergütung eines



Insolvenzverwalters.
Dem vorl. Insolvenzverwalter war somit eine Vergütung in Höhe von BETRAG EURO festzusetzen.
Die Umsatzsteuer war gem. § 7 InsVV in der zum Zeitpunkt der Fälligkeit gültigen Höhe von 16 Prozent
hinzuzusetzen.
Gemäß § 8 Abs.3 InsVV kann  nach   Wahl anstelle der tatsächlich entstandenen Aus-lagen einen Pauschsatz
fordern, der im ersten Jahr 15 Prozent, danach 10 Prozent der Regelvergütung, höchstens jedoch 250 EURO je
angefangenen Monat der Dauer der Tätigkeit  beträgt.
Es war daher eine Auslagenpauschale für drei Monate in Höhe von BETRAG EURO festzusetzen.
Die Umsatzsteuer war gem. § 7 InsVV in der zum Zeitpunkt der Fälligkeit gültigen Höhe von 16 Prozent
hinzuzusetzen.
 
Gemäß Beschluss des BGH vom 12.07.2012 -Az. IX ZB 42/10- wurde die Schuldnerin hierzu angehört.
Einwendungen wurden nicht erhoben.
 
Rechtsbehelfsbelehrung:
 
 
Gegen die Entscheidung kann entweder das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde -im Folgenden:
Beschwerde- oder der Rechtsbehelf der Erinnerung eingelegt werden.
 
Beschwerde:
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt.
 
Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem
 
Amtsgericht Villingen-Schwenningen
Niedere Straße 94
78050 Villingen-Schwenningen
 
einzulegen.
 
Die Frist beginnt mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese nicht verkündet wird, mit deren
Zustellung bzw. mit der wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 9 InsO im Internet -www.insolvenz
bekanntmachungen.de-. Die öffentliche Bekanntmachung genügt zum Nachweis der Zustellung an alle
Beteiligten, auch wenn die InsO neben ihr eine besondere Zustellung vorschreibt, § 9 Abs. 3 In-sO. Sie gilt als
bewirkt, sobald nach dem Tag der Veröffentlichung zwei weitere Tage verstrichen sind, § 9 Abs. 1 Satz 3 InsO.
Für den Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis -Verkündung, Zustellung oder wirksame öffentliche
Bekanntmachung- maßgeblich.
 
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten
Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist
jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwaltliche
Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.
Die Beschwerde ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen.
Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthalten,
dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.
 
 
Erinnerung:
Wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro nicht übersteigt, kann der Rechtsbehelf der
Erinnerung eingelegt werden.



 
Die Erinnerung ist binnen einer Frist von zwei Wochen bei dem
 
Amtsgericht Villingen-Schwenningen
Niedere Straße 94
78050 Villingen-Schwenningen
 
einzulegen.
 
Die Frist beginnt mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese nicht verkündet wird, mit deren
Zustellung bzw. mit der wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 9 InsO im Internet -www.insolvenz
bekanntmachungen.de-. Die öffentliche Bekanntmachung genügt zum Nachweis der Zustellung an alle
Beteiligten, auch wenn die InsO neben ihr eine besondere Zustellung vorschreibt, § 9 Abs. 3 In-sO. Sie gilt als
bewirkt, sobald nach dem Tag der Veröffentlichung zwei weitere Tage verstrichen sind, § 9 Abs. 1 Satz 3 InsO.
Für den Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis -Verkündung, Zustellung oder wirksame öffentliche
Bekanntmachung- maßgeblich.
 
Die Erinnerung ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten
Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist
jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem genannten Gericht eingeht. Eine anwaltliche
Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.
 
Die Erinnerungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthalten,
dass Erinnerung gegen diese Entscheidung eingelegt werde.
|
 
 
Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-Mail ist
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-bw.de beschrieben.
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